
 
 

 

 
Übungen aus der Praxis des öffentlichen Rechts (HS 2023) 

Fall 5        MLaw Jasmina Bukovac, RA 

 

Die Kongresshaus-Stiftung Zürich vermietet den Kongresssaal (samt anliegendem Restau-
rant-/Barbereich und Terrasse) an externe Veranstaltungsunternehmen. 

Den Medien ist zu entnehmen, dass die Kongresshaus-Stiftung Zürich ihre Räumlichkeiten 
jeweils im Dezember bereits zum dritten Mal an das Veranstaltungsunternehmen X vermietet 
und das Veranstaltungsunternehmen Y trotz objektiv guter Kriterien nicht berücksichtigt wurde. 
Der Stadtrat stellte bei der Finanzprüfung fest, dass die eingenommenen Mietzinse einen Drit-
tel tiefer liegen als in den Jahren davor. Der Stadtrat hat in seiner Medienmitteilung die Öffent-
lichkeit über die Vermietung und die getroffenen Massnahmen informiert. Kurz darauf erschien 
ein Bericht zum Arbeitsklima bei der Kongresshaus-Stiftung Zürich, worin sich ein ehemaliger 
Facility Manager äusserte und von «unhaltbaren Machenschaften» berichtete. 

Der Stadtrat gelangt mit dem Auftrag an Sie, im Rahmen einer Administrativuntersuchung die 
festgestellten Mängel und Probleme zu untersuchen. Sie sollen dabei allfällige organisatori-
sche, strukturelle und systemische Fehler und Mängel aufzeigen und Empfehlungen abgeben, 
wie diese inskünftig vermieden werden können.  

Als Untersuchungsführer/Untersuchungsführerin möchten Sie den aktuellen Stiftungsrat, den 
aktuellen Geschäftsführer und neben aktuellen Facility Managern auch den genannten ehe-
maligen Facility Manager befragen. 

i) Welche Rechtsgrundlagen sind für die Administrativuntersuchung massgebend? 
ii) Dürfen die Personen Ihnen Auskunft erteilen? Nennen Sie bei der Prüfung allfällige Zu-

ständigkeiten.  
iii) Worauf müssen Sie die zu befragenden Personen hinweisen, um bei den Befragungen 

verfahrensrechtliche Vorgaben einzuhalten?  
iv) Können die eingeladenen Personen ihre Aussage verweigern und wie gehen Sie mit der 

Verwertung von anonymen Aussagen um? 

Gehen Sie bei der Beantwortung der Fragen davon aus, dass die Kongresshaus-Stiftung Zü-
rich ihre Räumlichkeiten selbst betreibt und die genannten Personen dem Personalgesetz 
des Kantons Zürichs unterstehen. 

Gehen Sie bei der Beantwortung der Fragen auch auf allfällige bundesrechtliche Rechtsgrund-
lagen ein. 
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